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Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer im Stadtgebiet Viechtach für das 
Kalenderjahr 2026 

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grundsteuer A und B betragen gemäß der Satzung 
über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern (Hebesatzsatzung - HSS) 
vom 05.11.2024 jeweils 310 v.H. seit dem 01.01.2025. 

Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist keine Änderung eingetreten, so dass auf die Erteilung 
von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2026 verzichtet wird. 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich 
seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2025 ver-
anschlagten Höhe festgesetzt. 

Die Grundsteuer 2026 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden 
festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November 2026 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs.
3 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2026 in einem Betrag am
01.07.2026 fällig.

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Besteue-
rungsgrundlagen (Messbeträge), werden gemäß § 27 Abs. 2 GrStG Änderungsbe-
scheide erteilt. 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe Nr. 1) oder, wenn die übrigen 
Adressaten zustimmen, unmittelbar Klage erheben (siehe Nr. 2). 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird

ist der Widerspruch einzulegen bei

Stadt Viechtach 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
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2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird 
 
ist die Klage bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

 
zu erheben. 

 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Erhebung einer Klage (siehe Nr. 2) ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätz-
lich elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 

Sonstige Hinweise: 
 
Auf die Ausführungen in den zuletzt ergangenen Grundsteuerbescheiden wird aus-
drücklich hingewiesen. 
 
Für die durch diese öffentliche Bekanntmachung festgesetzten Grundsteuern ergehen 
keine weiteren Zahlungsaufforderungen. 
 
Die Forderungen, für die eine Einzugsermächtigung vorliegt, werden zu den Fällig-
keitsterminen von der hinterlegten Bankverbindung (IBAN und BIC) mit der entspre-
chenden Mandatsreferenz und Gläubiger-ID DE65VIT00000492917 der Stadt 
Viechtach abgebucht. 
 
Für Auskünfte steht die Kämmerei der Stadt Viechtach (Telefon 09942/808-204,                                       
kaemmerei@viechtach.de) zur Verfügung. 
 
 
Viechtach, 15.01.2026 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 


	Inhaltsverzeichnis
	Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer im Stadtgebiet Viechtach für das

Kalenderjahr 2026



